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RS UVS Niederösterreich 1994/01/19
Senat-GF-92-270

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1994

Rechtssatz

Erachtet das die Amtshandlung leitende Behördenorgan eine mündliche Lenkerauskunft für unzureichend, so ist es

erforderlich, die Angaben durch entsprechende und gezielte Befragung ergänzen zu lassen, wobei in diesem Fall der

Erteilung einer entsprechenden Rechtsbelehrung über Art und Umfang der Auskunftsp0icht eine besondere

Bedeutung zukommt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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